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Deutscher Skatverband e.V. Landesverband Thüringen  
 

Auszeichnungsordnung des Landesverbandes Thüringen (LVT) 
 
§ 1 Allgemeines 
 

Um langjährigen und verdienten Skatfreundinnen / Skatfreunden, die im LVT organisiert sind, 
Anerkennung und Dank sichtbar zum Ausdruck zu bringen, werden Urkunden und 
Ehrennadeln verliehen. Die Ehrennadeln gehen mit den Urkunden in das Eigentum des 
Geehrten über. 
 
Sollte der DSkV seine Aktivitäten erweitern durch neue Abteilungen (Rommé), gilt diese 
Ordnung sinngemäß.  

 
§ 2 Auszeichnungen für Verdienste 
 

1. Der LVT verleiht folgende Auszeichnungen: 
 

a) Bronzene Ehrennadel mit Ehrenurkunde, 
b) Silberne Ehrennadel mit Ehrenurkunde, 
c) Goldene Ehrennadel mit Ehrenurkunde, 
d) Ehrenmitgliedschaft 

 
2. Die Ehrennadel besteht aus dem Thüringer Wappen mit Lorbeerkranz. 
 
3. Anträge auf Auszeichnungen können durch die VG-Präsidien oder den Präsidenten 

 des LVT gestellt werden. Das Vorschlagsrecht ist intern im LVT - Präsidium zu regeln. 
  Anträge müssen auf dem Formblatt (Anlage 1 - 3) erfolgen, das vollständig auszufüllen ist. 
 
4. Das LVT-Präsidium entscheidet über die Verleihung grundsätzlich zweimal im Jahr. 
  Anträge sind jeweils 6 Wochen vor der Präsidiumssitzung, sowie dem Verbandstag bzw. der 

 Mitgliederversammlung zu stellen.  
 
5. Bei Zweifeln hat das Präsidium das Recht, den Antrag zur nochmaligen Prüfung an den 

 Antragsteller zurückzusenden. Die Zweifel sind schriftlich zu begründen. 
 
6. Bei besonders herausragenden Verdiensten entscheidet das Präsidium auch über die Art der 

 Verleihung. 
 

7. Bereich Amt Bronzenadel Silbernadel Goldnadel Zuständigkeit 
 Verein im Vorstand 10 Amtsjahre 15 Amtsjahre 20 Amtsjahre Vereinsvorsitzender 
 Verein Vorsitzender 5 Amtsjahre 8  Amtsjahre 12 Amtsjahre VG-Präsident 
 Verbandsgruppe im Präsidium 5 Amtsjahre 10 Amtsjahre 15 Amtsjahre VG-Präsident 
 Verbandsgruppe Präsident 5 Amtsjahre 8  Amtsjahre 12 Amtsjahre LV-Präsident 
 Landesverband im Präsidium 5 Amtsjahre 10 Amtsjahre 15 Amtsjahre LV-Präsident 
 Landesverband Präsident 5 Amtsjahre 8  Amtsjahre 12 Amtsjahre LV-Präsidium 

 
8. Grundsätzlich hat der LVT – Präsident ein Vorschlagsrecht für Ausnahmesituationen eines 

 zu Ehrenden. Dies hat er dem Präsidium zu begründen und genehmigen zu lassen. Hierzu 
 gehören Ehrungen für Personen auch außerhalb des LVT, die sich große Verdienste erworben 
 haben, die auch in den LV hineinwirken. 
 

9. Bekleidet ein ehrenamtliches Mitglied mehrere Positionen in verschiedenen Gremien, 
 (z.B. 11 Jahre Vereinsvorstand, 6 Jahre VG-Präsidium, 3 Jahre LV-Präsidium) so können 
 diese Jahre zusammengefasst werden und ergeben in der Halbierung einen Anspruch auf 
 die Goldnadel nach 10 Jahren. 
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§ 4  Bronzene Ehrennadel 
 

1. Für besondere Verdienste um den Einheitsskat wird die Bronzene Ehrennadel mit 
 Ehrenurkunde des LVT verliehen. 

 
2. Der zu Ehrende sollte mindestens fünf Jahre Mitglied in einem Verein des LVT sein und 

 dort wenigstens drei Jahre dem Vorstand angehören. 
 

§ 5 Silberne Ehrennadel 
 

1. Für andauernde besondere Verdienste um den Einheitsskat und die Ziele des DSkV im LVT 
 wird die silberne Ehrennadel verliehen. 

 
2. Sie besteht aus dem Verbandsabzeichen, das durch einen silbernen Lorbeerkranz eingefasst ist. 
 
3. Die Verleihung wird mit einer Urkunde beglaubigt. 
 

§ 6 Goldene Ehrennadel 
 

1. Für lang andauernde hervorragende Verdienste um den Einheitsskat und die Ziele des DSkV 
 im LVT wird die goldene Ehrennadel verliehen. 

 
2. Sie besteht aus dem Verbandsabzeichen, das durch einen goldenen Lorbeerkranz eingefasst ist. 
 
3. Der/die zu Ehrende sollte mindestens fünf Jahre im Besitz der Silbernen Ehrennadel sein. 

 Ausnahmen sind durch das Präsidium zu beschließen, sofern die zu ehrende Person das 70. 
 Lebensjahr vollendet oder überschritten hat. 

 
4. Die Verleihung wird mit einer Urkunde beglaubigt, die durch den Präsidenten oder einen 

 Vizepräsidenten und ein weiteres Mitglieds des Präsidiums unterschrieben ist.  
 

§ 7 Ehrenmitgliedschaft 
 

1. Die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft wird individuell vom LVT - Präsidium festgelegt. 
 
2. Sie wird mit einer Urkunde beglaubigt. 

 
§ 8 Aberkennung einer Auszeichnung 
 

1. Wenn nach Verleihung einer Auszeichnung Tatsachen bekannt werden, die gegen eine 
 Auszeichnung gesprochen hätten, kann die Auszeichnung widerrufen werden. 

 
2. Außerdem kann eine Auszeichnung aberkannt werden, wenn der/die Ausgezeichnete die 

 Pflichten nach der Satzung oder nach daraus resultierenden Ordnungen gröblich verletzt und 
 die Verletzung trotz Abmahnung fortsetzt. 

 
§ 9 Inkrafttreten  
 

1. Die Auszeichnungsordnung vom 10.02.2007 wird außer Kraft gesetzt. 
 

2. Diese Auszeichnungsordnung wurde am 26.11.2011 zur Präsidiumssitzung erörtert und tritt 
 sofort in Kraft. 

_______________________________________________________________________________ 
Fassung vom 26. November 2011 

Fazit: 
Eine Ehrung bedeutet immer die Anerkennung der Leistungen einer ehrenamtlichen Tätigkeit. Sie kann nicht immer 
von bestimmten Jahreszahlen abhängig gemacht werden. Häufig sind verdienstvolle Mitglieder körperlich nicht mehr 
in der Lage, ihrem Ehrenamt nachzugehen, obwohl ihr Herz bis zur letzten Sekunde für die Sache schlägt.  
Das jeweilige Präsidium des LVT ist aufgerufen, sorgsam mit den Auszeichnungen  umzugehen und sie nicht zur 
Massendrucksache werden zu lassen. Das Prinzip sollte lauten: Sag dem Lebenden „Danke“ für seine Leistung und 
sein Wirken, mit dem er einer großen Gemeinschaft Freude bereitet hat bei unserer aller liebstem Hobby.  



Anlage 1

Landesverband Thüringen
07768 Kahla, Christian-Eckhardt-Str. 1, Tel: (036424) 52641

Antrag auf Auszeichnung mit der

Bronzenen Ehrennadel
Antragsteller:

Persönliche Daten des Auszuzeichnenden:

Ehrenämter in DSkV / LV / VG / Verein: von bis

Bisherige DSkV-Auszeichnungen:    am

Stellungnahme des LV ja  nein  

Begründung (evtl.Rückseite benutzen):

, den
PLZ, Ort Unterschrift

Vorname, Name

VereinLV VGVerein

1 0
Nr

Vorname, Name

Amt

     EDV-Nr.

Geb.-Datum

      DSkV-Mitglied seitStraße

PLZ, Ort

Datum



Anlage 2

Landesverband Thüringen
07768 Kahla, Christian-Eckhardt-Str. 1, Tel: (036424) 52641

Antrag auf Auszeichnung mit der

Silbernen Ehrennadel
Antragsteller:

Persönliche Daten des Auszuzeichnenden:

Ehrenämter in DSkV / LV / VG / Verein: von bis

Bisherige DSkV-Auszeichnungen:    am

Stellungnahme des LV ja  nein  

Begründung (evtl.Rückseite benutzen):

, den
PLZ, Ort Unterschrift

Nr

1 0

Verein LV VG Verein

PLZ, Ort      EDV-Nr.

Datum

Vorname, Name Geb.-Datum

Straße       DSkV-Mitglied seit

Vorname, Name

Amt



Anlage 3

Landesverband Thüringen
07768 Kahla, Christian-Eckhardt-Str. 1, Tel: (036424) 52641

Antrag auf Auszeichnung mit der

Goldenen Ehrennadel
Antragsteller:

Persönliche Daten des Auszuzeichnenden:

Ehrenämter in DSkV / LV / VG / Verein: von bis

Bisherige DSkV-Auszeichnungen:    am

Stellungnahme des LV ja  nein  

Begründung (evtl.Rückseite benutzen):

, den
PLZ, Ort Unterschrift

Nr

1 0

Verein LV VG Verein

PLZ, Ort      EDV-Nr.

Datum

Vorname, Name Geb.-Datum

Straße       DSkV-Mitglied seit

Vorname, Name

Amt


